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Bekämpfung der scfcwindelbaften Bauspekulation
in Basel.

Sim 28. Sunuar 1904 hut ber ©roffe 3îat ben
SReqiernuggrat auf ben Siting beg §ertn fßreigwerf
eittgelaben, „zu prüfen unb ju berieten, in welcher
SBeife auf bag ratiouellfte ber f<hwiubell)aften Sau«
fpefulation in Safe! Situait geboten werben fann, um
baburd) ju ermöglichen, £)anbwerfer unb Sicferanteu
für geteiftete Arbeiten an ©pefulationgbauteu bor 9Ser=

luft ju fthüfceu." 2)er fRegierunggrat erftattet nunmehr
einen Sériât, ber in fieben Slbfd)nitte verfällt. ®er
erfte SlbfdEjnitt Oerbreitet fidEj über frühere ©fritte in
biefer 2lngelegenl)eit, bie big auf 1881 jurüefbatieren.

Ueber ben Umfang ber Saufpefulation hat ber
Sïegieruuggrat, mie in ben folgenbeit Slbfdhnitten bar«
getan wirb, aunähernb genaue ®aten burd) bie ©tatiftif
über bie Saubewilligungeu unb bie 28ohnunggzäE)tuugeu
erhalten, bie in ben leiten Sahren beranftaltet warben
finb. ®ie ßat)l ber jährlich neu erfteÜten SBohnungcn
War (aufjer 1898 unb 1900) feit 1891 immer gröfjer
alg bie 3af)l ber gamilien, um bie fid) bie Sebölferung
oermebrtej ebenfo war, aufjer in ben genannten jwei
Sauren, bie 3af)l ber neuerftellten ßimmer ftetg gröfser
alg bie gaf)l ber Seelen, um bie bie Sebölferung ju=
nahm. Seibeg ift nidjt aufferorbentlich, im ©egenteil
rnufj eg alg wünfdjengwert gelten, baff für ben gumachg
ber Sebölferung reichlich genügenb SBohnungen bor«
Ijanben finb; iugbefonbere ift bag aud) bon Sebeutunq
für bie |jöl)e ber StRietginfe. @5 barf aber angenommen
werben, baf? in ben Sat)reu 1901 —1904 bie Differenz
Zwifdjeu bem Sebölferunggzumad)g unb ber Qal)! ber
neuen SBolptungen unb gimmer übermäßig grofe war.
3)er Slntcil, ben bie unfolibe ©pefulation an ber ®r=
Ijöhung beg 2Sof)nuuggüberfchuffeg hat, läf>t fid) natür«
lid) nicht ermitteln. 9Jfan muh aber baran feftljalten,
bah bie ©pefulation an fid) jnr Erzielung eineg Ueber«
fd)uffeg überhaupt unentbehrlich ift unb bah Sefchtänf»
ungen ber freien Snitiatibe fd^on begljatb gründlicher
Erwägung bebürfen.

9Ran beftrebte fid) zunädjfi, bie Sanfgefctjäfte zu
einer ©efd)äftgpra£ig bei ber ®ewä()ruug bon Sau«
frebiten zu beranlaffeu, bie eine Schädigung b;r Ipanb«
Werfer augfdjlöffe. gu biefem .ßwede brang man barauf,
bah womöglich nur Sautneiftirn bon Seruf unb Seiden,
bie im Sefifce eigener SERittel feien, Saufrebite gewährt
unb unfolibe ©pefulauten abgewiefen werben füllten.
Sn gewiffem SRafje traf biefe gorberung mit bem Sn«
tereffe ber Saufen jufammeit, unb eg würbe ihr baljer
entfprod)en, foweit eg möglich fdf)ien. Slllein bie ©renje
für eine foldhe Slugwal)! ber Krebitfuchenben liegt nahe:
bie Saufen finb auf bie Slujjung ber ihnen jur Ser«
fügung ftehenben Kapitalien augewiefen, unb wenn fie
bie ©ewährung bon Saufrebiten alg ©efchäftgjweig
aufnehmen, fo müffen bie Sebingungen für alle Krebit«
fud)enben biefelben fein, unb eg fann bon ber Sanf
nicht mepr bedangt werben, alg bah fte für bie ©id)ir=
heit ber auggeliehenen Kapitalien forgt. $)abei fommen
Zwar bie perfönlidhen Serhältuiffe ber Kreöitfuchenben
mit in Setradht, im übrigen ift eg aber eben bag
Eharafteriftifum beg Siegenidjaf tgberfetjrg, bah beffeu
Sicherheit bon ber fßerfönlidhfeit ber Siegenfchaftgbefiher
nicht allein abhängt. ©g fann alfo ben Sanfgefchäften
nicht jum Sorwurf gemadjt • werben, wenn fie äRittel
an Saufpefulatiou auch un Sente gewähren, bie ber er«
wähnten gorberung nicht entfpred)en, fofern babei ihre
eigene Slufgabe il)r Kapital genügenb zu fid)ern, nicht
aufjer Sicht gelaffen wirb. Stugbrüdtid) fei herborge«
hoben, bah fi<h bie mehrfach aufgehellte Sehauptung,
bie Kantouaibanf fei befonberg zuborfomtnenb gegen
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©pefulanten in Sejichung auf bie Erteilung bon Sau«
frebiten, burchaug nicht beftätigt t)at. SDie KontruttfteHe,
bie ber ®efd)äftgfül)rung ber Sanf burchaug objeftib
gegenüberfteht, hut im ^perbft beg Sahreg 1903 mit
fRüdficht auf bie bamalg in ber Deffeutli<hfeit geführte
®igfuffion über bag Saufrebitwefen alle bon ber Sanf
gewährten Saufrebite geprüft unb in ihrem Seridhte
bom 7. September 1903 an bag Çinangbepartement feft«

geftetlt, bah fie im allgemeinen weber hinfichttich ber

gebotenen Sicherheit, noch hinfichtlid) ber Öualififatiou
ber Krebitnehmer für bag Saugewerbe ju beanftanben
feien; nur in Sejiefjung auf jwei gälte bon geringer
Tragweite hutte fie Semerfungen ju machen. 2)ie 3luf«
ftelluug einfehränfenber Sorfchriften loäre wirfnngglog
unb beghalb nicht ju empfehlen. 3Ran fann baburch
nur erreichen, bah ftd) bie Sauf bon folçheu ©efdhaften
fernhält. ®ag ift aber nicht ber eigentliche ,3'wcf ber
Sewegung gegen ben Saufdhwinbel. ®iefer Seweguug
liegt nicht fomol)t baran, bah bie Kantouaibanf fid)
mit wirtschaftlich fchäblicheu ©efchäften nicht befaffe, alg
bielmepr baran, bah fflehe ©efchäfte überhaupt nicht
borfommen fönuen.

®g fehlt auch weht un Slureguugeu, wie unfolibett
©pefulationen bireft entgegengewirft werben fönnte.
®ie wichtigfte ift bie, nur geprüfte Saumcifter jur Slug«
führung bon Sauten gugulaffen. SlHein bie SRaffreget
ift berfaffuuggrechtlich bon bonthereitt unjuläffig. ®in
anberer Sorfchlag geht bahin, eg fei bafür ju forgen,
bah ulle Sauunternehmer im §anbelgregifter eingetragen
würben. ®ie gintragung im £)anbelgregifter bringt
bie Serpflichtung mit fid), orbnunggmähtge ©efchäftg«
büdher ju führen, aug beuen bie Scrmögenglage beg
©efdhäftginhaberg unb bie einzelnen mit bem @eid)äftg«
betriebe jufammenhängenben ©chulb« unb gorberungg«
berl)ältuiffe erfeljeu werben fönuen. ©ie I;ut ferner jnr
golge, bah äwanggboQftredungeu gegen ben ©inge«
tragenen auf bem SBege beg Konfurfeg) fei eg burd) bie
orbeutlidhe Konfurgbetreibung ober burd) bie Sßedjfel«
betreibuug, burd)geführt werben, währenb fonft 5ßfänb=
ung ftattftnbet. SJîan nimmt an, bie Slugficht auf ben
Konfurg werbe ben eingetrageneu Sauunternehmer nun
fchwinbelhafter @efcf)äftgführung eher abhalten unb bie
©täubiger befähen in ber SRöglichEeit, ben Konfurg §u
üeranlaffen, einen wirffamen ©chu|, uitb eg ift niept
ju leugnen, bah bie angeführten ©efehegbeftimmungen
in biefer SSeife wirfen füllen.

Söieüiel praftifch bamit erreicht werben fann, mag
freilich angefichtg beg Umftanbeg, bah eine ganje fReihe
ber Saumeifter, bie ber Slnjug ^ßreigwerf treffen will,
fchon läugft im §aubelgregifter eingetragen finb, alg
zweifelhaft erfcheiiteu. ©dhon je^t ift auf ©runb gefefj«

liehet Seftimmuugen jebermaun, ber an ber Eintragung
eiueg ©efchäftgmauneg ein Sittereffe hat, in ber Sage,
bie Eintragung herbeizuführen, foferit bie gefe^lichen
Soraugfe|ungen bafür üorhanben finb. ®g wirb andh

bon biefer Einrichtung üielfach ©ebrauch gemacht unb
eg hat getabe im bergangeneu ©ommer ber Saumeifter«
berbaub bie Eintragung berfchiebeuer Saumeifter bewirft.

Sluhcrbem wirb nun gewünfdht, bie Sehörben möchten
auch iprerfeitg barüber wachen, bah Sauunternel)mer
ber ®intraggpf!id)t nachfämen, unb zwar folle bieg nicht
nur burd) ben £>anbelgregiftcrfü()ter, fouberu auch burd)
bie Saupolizei, bie bie ïâtigfeit aller biefer Unternehmer
bei ber Sehanbluug ber SaubemiUigungeit zu berfolgen
bermöge, geschehen. Sliefer Slnregung würbe burcp
Sefcfjtuh bom 2. Slpril 1904 golge gegeben. 2ßir haben
ber Saupolizei bie äöeifitug zugehen laffen, bah fie fi<h
bei ber fßrüfuitg boit Saubegehren überzeugen folle, ob
bie Saumeifter "im §änbelgregifter eingetragen feien unb
bah fie in gätlen, wo il)t bie Eintraggpflidht z» beftepeu
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vekämpfung lw schwinaeldaNen kauspekulation
in kasel.

Am 28. Januar 1904 hat der Große Rat den
Regierungsrat auf den Anzug des Herrn Preiswerk
eingeladen, „zu prüfen und zu berichten, in welcher
Weise auf das rationellste der schwindelhaften Bau-
spekulation in Basel Einhalt geboten werden kann, um
dadurch zu ermöglichen, Handwerker und Lieferanten
für geleistete Arbeiten an Spekulationsbauten vor Ver-
lust zu schützen." Der Regierungsrat erstattet nunmehr
einen Bericht, der in sieben Abschnitte zerfällt. Der
erste Abschnitt verbreitet sich über frühere Schritte in
dieser Angelegenheit, die bis auf 1881 zurückdatieren.

Ueber den Umfang der Bauspekulation hat der
Regierungsrat, wie in den folgenden Abschnitten dar-
getan wird, annähernd genaue Daten durch die Statistik
über die Baubewilligungen und die Wohnungszählungen
erhalten, die in den letzten Jahren veranstaltet worden
sind. Die Zahl der jährlich neu erstellten Wohnungen
war (außer 1898 und 1900) seit 1891 immer größer
als die Zahl der Familien, um die sich die Bevölkerung
vermehrte; ebenso war, außer in den genannten zwei
Jahren, die Zahl der neuerstellten Zimmer stets größer
als die Zahl der Seelen, um die die Bevölkerung zu-
nahm. Beides ist nicht außerordentlich, im Gegenteil
muß es als wünschenswert gelten, daß für den Zuwachs
der Bevölkerung reichlich genügend Wohnungen vor-
Handen sind; insbesondere ist das auch von Bedeutung
für die Höhe der Mietzinse. El' darf aber angenommen
werden, daß in den Jahren 1901 ^1904 die Differenz
zwischen dem Bevölkerungszuwachs und der Zahl der
nenen Wohnungen und Zimmer übermäßig groß war.
Der Anteil, den die unsolide Spekulation an der Er-
höhung des Wohnungsüberschusses hat, läßt sich natür-
lich nicht ermitteln. Man muß aber daran festhalten,
daß die Spekulation an sich zur Erzielung eines Ueber-
schusses überhaupt unentbehrlich ist und daß Beschränk-
ungen der freien Initiative schon deshalb gründlicher
Erwägung bedürfen.

Man bestrebte sich zunächst, die Bankgeschäfte zu
einer Geschäftspraxis bei der Gewährung von Bau-
krediten zu veranlassen, die eine Schädigung d?r Hand-
werker ausschlösse. Zu diesem Zwecke drang man darauf,
daß womöglich uur Baumeister» von Beruf und Leuten,
die im Besitze eigener Mittel seien, Baukredite gewährt
und unsolide Spekulanten abgewiesen werden sollten.
In gewissem Maße traf diese Forderung mit dem In-
teresse der Banken zusammen, und es wurde ihr daher
entsprochen, soweit es möglich schien. Allein die Grenze
für eine solche Auswahl der Kreditsuchenden liegt nahe:
die Banken sind auf die Nutzung der ihnen zur Ver-
sügung stehenden Kapitalien angewiesen, und wenn sie
die Gewährung von Baukrediten als Geschäftszweig
aufnehmen, so müssen die Bedingungen für alle Kredit-
suchenden dieselben sein, und es kann von der Bank
nicht mehr verlangt werden, als daß sie für die Sicher-
heit der ausgeliehenen Kapitalien sorgt. Dabei kommen
zwar die persönlichen Verhältnisse der Kreditsuchenden
mit in Betracht, im übrigen ist es aber eben das
Charakteristik»»! des Liegenschaftsverkehrs, daß dessen
Sicherheit von der Persönlichkeit der Liegenschaftsbesitzer
nicht allein abhängt. Es kann also den Bankgeschäften
nicht zum Vorwurf gemacht werden, wenn sie Mittel
an Bauspekulation auch an Leute gewähren, die der er-
wähnten Forderung nicht entsprechen, sofern dabei ihre
eigene Aufgabe ihr Kapital genügend zu sichern, nicht
außer Acht gelassen wird. Ausdrücklich sei hervorge-
hoben, daß sich die mehrfach aufgestellte Behauptung,
die Kantonalbank sei besonders zuvorkommend gegen
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Spekulanteil in Beziehung auf die Erteilung von Bau-
krediten, durchaus nicht bestätigt hat. Die Kontrollstelle,
die der Geschäftsführung der Bank durchaus objektiv
gegenübersteht, hat im Herbst des Jahres 1903 mit
Rücksicht auf die damals in der Oeffentlichkeit geführte
Diskussion über das Baukreditwesen alle von der Bank
gewährten Baukredite geprüft und in ihrem Berichte
vom 7. September 1903 an das Finanzdepartement fest-

gestellt, daß sie im allgemeinen weder hinsichtlich der

gebotenen Sicherheit, noch hinsichtlich der Qualifikation
der Kreditnehmer für das Baugewerbe zu beanstanden
seien; nur in Beziehung auf zwei Fälle von geringer
Tragweite hatte sie Bemerkungen zu machen. Die Auf-
stellung einschränkender Vorschriften wäre wirkungslos
und deshalb nicht zu empfehlen. Man kann dadurch
nur erreichen, daß sich die Bank von solchen Geschäften
fernhält. Das ist aber nicht der eigentliche Zweck der
Bewegung gegen den Bauschwindel. Dieser Bewegung
liegt nicht sowohl daran, daß die Kantonalbank sich

mit wirtschaftlich schädlichen Geschäften nicht befasse, als
vielmehr daran, daß solche Geschäfte überhaupt nicht
vorkommeil können.

Es fehlt auch nicht an Anregungen, wie unsoliden
Spekulationen direkt entgegengewirkt werden könnte.
Die wichtigste ist die, nur geprüfte Baumeister zur Aus-
führung von Bauten zuzulassen. Allein die Maßregel
ist verfassungsrechtlich von vornherein unzulässig. Ein
anderer Vorschlag geht dahin, es sei dafür zu sorgen,
daß alle Bauunternehmer im Handelsregister eingetragen
würden. Die Eintragung im Handelsregister bringt
die Verpflichtung mit sich, ordnungsmäßige Geschäfts-
bûcher zu führen, aus denen die Vermögenslage des
Geschäftsinhabers und die einzelnen mit dem Geschäfts-
betriebe zusammenhängenden Schuld- und Forderungs-
Verhältnisse ersehen werdeil können. Sie hat ferner zur
Folge, daß Zwangsvollstreckungeu gegeil den Einge-
tragenen ans dem Wege des Konkurses, sei es durch die
ordentliche Kvnkursbetreibung oder durch die Wechsel-
betreibung, durchgeführt werden, während sonst Pfänd-
ung stattfindet. Man nimmt an, die Allssicht auf den
Konkurs werde den eingetragenen Bauunternehmer von
schwindelhaster Geschäftsführung eher abhalten und die
Gläubiger besäßen in der Möglichkeit, den Konkurs zu
veranlassen, einen wirksamen Schutz, und es ist nicht
zu leugnen, daß die angeführten Gesetzesbestimmungen
in dieser Weise wirken sollen.

Wieviel praktisch damit erreicht werden kann, mag
freilich angesichts des Umstandes, daß eine ganze Reihe
der Banmeister, die der Anzug Preiswerk treffen will,
schon längst im Handelsregister eingetragen sind, als
zweifelhaft erscheinen. Schon jetzt ist auf Grund gesetz-

licher Bestimmungen jedermann, der an der Eintragung
eines Geschäftsmannes ein Interesse hat, in der Lage,
die Eintragung herbeizuführen, sofern die gesetzlicheil
Voraussetzungen dafür vorhanden sind. Es wird auch
von dieser Einrichtung vielfach Gebrauch gemacht und
es hat gerade im vergangeneil Sommer der Baumeister-
verbaild die Eintragung verschiedener Baumeister bewirkt.

Außerdem wird nun gewünscht, die Behörden möchten
auch ihrerseits darüber wachen, daß die Bauunternehmer
der Eintragspflicht nachkämen, und zwar solle dies nicht
nur durch den Handelsregistersührer, sondern auch durch
die Baupolizei, die die Tätigkeit aller dieser Unternehmer
bei der Behandlung der Baubewilligungen zu verfolgen
vermöge, geschehen. Dieser Anregung wurde durch
Beschluß vom 2. April 1904 Folge gegeben. Wir habeil
der Baupolizei die Weisung zugehen lassen, daß sie sich
bei der Prüfung von Baubegehren überzeugen solle, ob
die Baumeister im Händelsregister eingetragen seien und
daß sie in Fällen, wo ihr die Eintragspflicht zu bestehen
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fdjeine, bem £>anbelSregifterbureau motibierte Stnjeige
erftatteu folic. @S ift uidjt zu berfennen, bafj bie Sau»
polizei barait über ben JîreiS ihrer eigenen Stufgabe
f)inciu§gel)t, beim irgenb etit baupolizeiliches Sntereffe
an ber (Erfüllung ber (Eintragspflicht beftetft nidEjt. Stud)
fann bte (Erteilung einer SauberoiHigung feineSroegS
baboit abhängig gemacht merbett, bah bie (EintragSpfIid)t
erfüllt ift. — SUS Ie|te SWajjjtcgel ift in biefem 3ufamtnen»
hange bie fßublifation ber Saubegehreit zu ermähnen
uitb eS rourbe auch bcrfügt, nicht nur biejenigen Sait»
begehren ju publizieren, burdj roeldje nachbarliche Rechte
ober Sntereffen in irgeitb meldjer SBeife berührt mer»
ben, fonbern überhaupt fämtlid)e Saubegehren. Samit
fott bett an ber Sautätigfcit intereffierten greifen bie
SOtöglidjleit geboten merbett, eine lleberfid)t über bie
Sätigfeit jebeS einzelnen Unternehmers ttnb eine zu»
bertäffige ©ritnblage für bie Seurteilung Don bereit
ffirebitroürbigfeit 51t geroinnen; ferner foüett unbefrie»
bigte Sauljanbroerfer baburdh Ä'enntniS erhalten üon
ber Slbfidjt eines Unternehmers, toeitere Sauten ju
errichten unb fo rechtzeitig (Schritte zur (Eintreibung
ihrer gorberuugen unternehmen fönnett.

9Rit ben oben befprochetten Riahnahmen füllte bie
SRöglicfjfcit eines fchminbelhaften ®efd)äftSbetriebeS ein»
gefd)ränft merben. Ser §auptborfci)lag ber an ber Se»
fämpfung ber Saufpefulation intereffierten Sreife geht
aber bon einem ganz anberen ®efid)tSpun£te attS: er
miß bie Sanuttternehmer gemähten laffen, borauSgefeht,
ba| ben £>attbroerfern uitb Sieferanten aus bereu ®c»
fchäftSgebarung feilt Radjteit ertoachfe. @S roirb beS»

halb bedangt, bah für bie fforberungen ber §anb»
merfer unb Sieferanten gefehlid)c fßfanbredjte auf ben
bebauten Siegenfehaften einzutragen feien. Radf einläfj»
lieber (Erörterung ber Sorjüge unb Nachteile eines
folehen SorgelfenS fommt ber RegieruugSrat zum
Schluffe, eS fei eine fßribilegierung ber gorberung ber
Sauhanbmerfet, abgefegen bott ben Schmierig feiten einer
befriebigenbeit Siegelung, nicht gerechtfertigt. SJJit Sin»
nähme beS gibilgefehbucheS, baS bei ber SunbeSber»
fammlung in Seratuttg ftef)t, hört bie SefngniS ber
Sautone zur ®efehgebttng in biefer SDÎaterie überhaupt
auf. (Es märe aber bnrchauS untunlich, furz bother
noch 3h einer neuen ®efehgebung in biefer aufjer»
orbentlich fchmierigen unb heilten ÜJfaterie zu fchreiteu
unb nnferen £>hpotl)efarfrebit bamit auf einen ganz
anberen Soben 311 ftellen.

Sem Schluhabfchnitt entnehmen mir folgenbe Se»
mertungett: „Samit finb bie Sftahtegeln, bie zur Se»

fämpfung ber Saufpefulation bon ben Set)örben et»

mögen mürben, erfchöpft. Sie pofitiben (Ergebniffe aller
Sorfchläge finb unbebeutenb. Sen SreiS ber Unter»
fuchuttgen beShatb noch weiter auSzubetjnen, fetjeint uuS
aber nicht erforberlich- Senn mentt mir bie in ber

ganzen Slngelegetiheit roirffamen Seftrebuugen nochmals
überbliden, fo finben mir feine Rechtfertigung für ein
meitergehetibeS (Singreifen ber öffentlichen Serroaltung.
2öaS am @efd)äftSgebahren ber Sobenfpefulation
fchminbelhaft ift, finbet feine Slhnbmtg nach Rtafjgabe
ber befteheitbeu allgemeinen ®efe|gebung unb befmt»
bere SUfahregeltt itt biefer Richtung finb nicht bedangt
morben. SRahnahmeit, bie bazu bieuen fönnten, unfolibc
®efd)äftsleute boit ber Saufpefulation fernzuhalten,
bertrageu fich nicht mit« ber berfaffungSmähigen ®e=
merbefreiheit, anbete, bie im gleichen Sinne borgcfd)lagen
merben, ermeifen fid) als roirfutigSloS. UeberbieS ift bie

Spefulation in gemiffem Umfange mirtfcfjaftlich ermünfeht.
|>anbelt eS fic| aber barum, bie Streife, bie burch
leichtfinnige ober unrebliche Spefulation gefchäbigt
merben, 31t fdfühen, fo märe in ber fßribilegierung ber
Saugläubiger bafür atlerbingS eine 9Röglid)feit bor»
hanben; toit fönnen aber bie $uläffigfeit biefeS Sot»
gehetiS nicht aiterfeitttcu unb halten eS im gegenmärtigen
Stugenblid überhaupt für auSgefchloffen. Sine rairffame
©itifchränfnug beS ftrebitbegehrenS an Spefulanten
läfft fich ebenfalls nicht erreichen.

Sennoch bleibt bie Satfadjc beftehen, baff biete
fpanbroerfer bei Arbeiten unb Sieferungen an Sau»
fpefulanten zu Sertuft gefommen finb. (Ein roirffamer
Schuh bor Ueberborteilung fömtte barin gefuuben
merben, baff bie .fpanbroetfer felbft genau prüften, ob
bie Uebernat)me bon Slrbeiten geroagt merben fönne.
(ES ift zmar richtig, baff ber §artbmerfer nicht immer
ganz frei 311 beftimmen bermag, ob er fich uw Strbeiten
bemerbeu folle, bafj fein Setrieb auch auf Soften einer
gemiffen ®efabr im @ang erhalten merben muh. (Sine
geroiffe Rottage beftet)t infofern geroifj. Sa aber bie
öffentliche Serroaltung zur |}eit nicht in ber Sage ift,
biefe burch Riafjtegeln gegenübet ben Sanfeu ober ben
Spefulanten 31t befeitigen, unb ba DRafjregeln gegen
ungerechtfertigte Srebitgemährung burch bie £>anbroerfer
roeber bedangt merben, bod) als zutäffig erfcheinen,
muh ben beteiligten mohl überlaffen merben, geeig»
uete Sorfehrungen 31t ihrem Schuhe 311 treffen. (ÈS

hheint unS nicht auSgefchloffen, bah 8- 33- burch Ser»
eiubaruugeti über bie ßahtungSbebingungen für Sau»
arbeiten, burch Organifation bon ßentralftetlen zur
SluSfunfterteilung über bie Ärebitmürbigfeit unb ät)n»
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scheine, dem Handelsregisterbureau motivierte Anzeige
erstatten solle. Es ist nicht zu verkennen, daß die Bau-
Polizei damit über den Kreis ihrer eigenen Aufgabe
hinausgeht, deuu irgend ein baupolizeiliches Interesse
an der Erfüllung der Eintragspflicht besteht nicht. Auch
kann die Erteilung einer Baubewilligung keineswegs
davon abhängig gemacht werden, daß die Eintragspflicht
erfüllt ist. — Als letzte Maßregel ist in diesem Zusammen-
hange die Publikation der Baubegehren zu erwähneu
uud es wurde auch verfügt, nicht nur diejenigen Bau-
begehren zu publizieren, durch welche nachbarliche Rechte
oder Interessen in irgend welcher Weise berührt wer-
den, sondern überhaupt sämtliche Baubegehrcn. Damit
svll den an der Bautätigkeit interessierten Kreisen die
Möglichkeit geboten werden, eine Uebersicht über die
Tätigkeit jedes einzelnen Unternehmers lind eine zu-
vcrlässige Grundlage für die Beurteilung von deren
Kreditwürdigkeit zu gewinnen; ferner sollen unbefrie-
digte Bauhandwerker dadurch Kenntnis erhalten von
der Absicht eines Unternehmers, weitere Bauten zu
errichten und so rechtzeitig Schritte zur Eintreibung
ihrer Forderungen unternehmen können.

Mit den oben besprochenen Maßnahmen sollte die
Möglichkeit eines schwindelhaften Geschäftsbetriebes ein-
geschränkt werden. Der Hauptvorschlag der an der Be-
kämpfung der Bauspekulation interessierten Kreise geht
aber von einem ganz anderen Gesichtspunkte ans: er
will die Bauunternehmer gewähren lassen, vorausgesetzt,
daß den Handwerkern und Lieferanten aus deren Ge-
schüftsgebarung kein Nachteil erwachse. Es wird des-
halb verlangt, daß für die Forderungen der Hand-
merker und Lieferanten gesetzliche Pfandrechte auf den
bebauten Liegenschaften einzutragen seien. Nach einläß-
licher Erörterung der Vorzüge und Nachteile eines
solchen Vorgehens kommt der Regierungsrat zum
Schlüsse, es sei eine Privilegierung der Forderung der
Bauhandwerker, abgesehen von den Schwierigkeiten einer
befriedigenden Regelung, nicht gerechtfertigt. Mit An-
nähme des Zivilgesetzbuches, das bei der Bundesver-
sammlnng in Beratung steht, hört die Befugnis der
Kantone zur Gesetzgebung in dieser Materie überhaupt
auf. Es wäre aber durchaus untuulich, kurz vorher
noch zu einer neuen Gesetzgebung in dieser außer-
ordentlich schwierigen und heiklen Materie zu schreiten
und unseren Hypothekarkredit damit a:if einen ganz
anderen Boden zu stellen.

Dem Schlußabschnitt entnehmen wir folgende Be-
merkungeu: „Damit sind die Maßregeln, die zur Be-

kämpfung der Bauspekulation von den Behörden er-
wogen wurden, erschöpft. Die positiven Ergebnisse aller
Vorschläge sind unbedeutend. Den Kreis der Unter-
suchungen deshalb noch weiter auszudehnen, scheint uns
aber nicht erforderlich. Denn wenn wir die in der

ganzen Angelegenheit wirksamen Bestrebungen nochmals
überblicken, so finden wir keine Rechtfertigung für ein
weitergehendes Eingreifen der öffentlichen Verwaltung.
Was am Geschäftsgebahren der Bodenspekulation
schwindelhaft ist, findet seine Ahndung nach Maßgabe
der bestehenden allgemeinen Gesetzgebung und beson-
dere Maßregeln in dieser Richtung sind nicht verlangt
worden. Maßnahmen, die dazu dienen könnten, unsolide
Geschäftsleute von der Bauspekulativn fernzuhalten,
vertragen sich nicht mit- der verfassungsmäßigen Ge-
Werbefreiheit, andere, die im gleichen Sinne vorgeschlagen
werden, erweisen sich als wirkungslos. Ueberdies ist die

Spekulation in gewissem Umfange wirtschaftlich erwünscht.
Handelt es sich aber darum, die Kreise, die durch
leichtsinnige oder unredliche Spekulation geschädigt
werden, zu schützen, so wäre in der Privilegierung der
Baugläubiger dafür allerdings eine Möglichkeit vor-
Handen; wir können aber die Zulässigkeit dieses Vor-
gehens nicht anerkennen und halten es im gegenwärtigen
Augenblick überhaupt für ausgeschlossen. Eine wirksame
Einschränkung des Kreditbegehreus an Spekulanten
läßt sich ebenfalls nicht erreichen.

Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, daß viele
Handwerker bei Arbeiten und Lieferungen an Bau-
spekulanteu zu Verlust gekommen sind. Ein wirksamer
Schutz vor Übervorteilung könnte darin gefunden
werden, daß die Handwerker selbst genau prüften, ob
die Uebernahme von Arbeiten gewagt werden könne.
Es ist zwar richtig, daß der Handwerker nicht immer
ganz frei zu bestimmen vermag, ob er sich um Arbeiten
bewerben solle, daß sein Betrieb auch auf Kosten einer
gewissen Gefahr im Gang erhalten werden muß. Eine
gewisse Notlage besteht insofern gewiß. Da aber die
öffentliche Verwaltung zur Zeit nicht in der Lage ist,
diese durch Maßregeln gegenüber den Banken oder den
Spekulanten zu beseitigen, und da Maßregeln gegen
ungerechtfertigte Kreditgewährung durch die Handwerker
weder verlangt werden, doch als zulässig erscheinen,
muß es den Beteiligten wohl überlassen werden, geeig-
nete Vorkehrungen zu ihrem Schutze zu treffen. Es
scheint uns nicht ausgeschlossen, daß z. B. durch Ver-
einbarungen über die Zahlungsbedingungen für Bau-
arbeiten, durch Organisation von Zentralstellen zur
Auskunfterteilung über die Kreditwürdigkeit und ähn-
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lidje Qrinrichtungen eine roohltätige SSirfung erreicht
roerben tonnte.

Der IRegierungêrat erfudji ben ©rofjeu fRat, feinen
Darlegungen jugufiimmen unb beantragt, ben Sericht
ju ißrotofoß ju nehmen.

Jlrbeits- und Cieferuitgs-Uebcrtragungen.
(2lnttlid)e OriginaI=3JtitteiIungen.) sfadibruct »erboten.

Die tleftrifdje Scleucptmt8«anlage int ©implontromet unb ben

Sapttpiifeit Srig unb Sfette rourbe ber „Compagnie de l'Industrie
électrique et Mécanique de Genève" übertragen, (ptr biefe
Seleudjtungganlagen ift eine Straft non minbeftenê 400 PS erfor=
berltd)).

Lieferung unb ÜDhmttcrung ber ©ifentonftruttion fiir eine neue
Stüde über bie Dbur bei Dtnbclfingen (28tntertl)ur=@d)affl)aufcn) an
bie ©ledjanifdje SBertftätte Döttin'gcn.

Da« ©leftrijität«i»erf ber ©taht Sürirti Ejat ben Sau einer
od)fpannungêteitung nom 2tlbi§t)of nad) bent tletliberg an bie
irnta ®itft. ©oproeiter & (Sie. in Senblilott übertragen.

fionbütgebäube unb Stabelle be« Sroltegium« in Slltborf (Uri).
©djreinerarbeiten an ©mit Denier unb Sofepf) Saud), ntedjan.
©djretnereiett, in Sürglen; für bie ftapelte an pibotiit ©igter,
tnedjan. @d)reinerei in Unterfd)äd)en, unb piebrid) Anfänger,
©djreiner in püeten; Serputjarbeüen ant Seuqfjausumbau an
S- Donauer unb ißeter Saumann, Saugefd)äft, Sütborf; 2lbort=
unb SBafdjanlagen an ^so()attit Sauntann, ©d)Ioffereigefd)äft, in
2Iltborf; SDtaterarbeiten an Star! SRenner, Deîorationêmaler, in
2tttborf; ißarquetböben an Sofef ©isier=2Bipfii, Sobenleger, in
2tttborf; Slättiiböben im Sonoittgebäube an $. Dottauer unb
ißeter Saumann, Saugefdjäft, 2lItborf; 21gpt)altarbeiten an £j.
SRacina, Sujern ; ©djtofferarbeiten an Sof)ann Sauntann, ©cptofjer»
meifter, 2lltborf. Sauleiteuber 2trd)tte!t : Soll- SRütter, Stantons=
baumeifter, Sutern. Stuffiest unb Kontrolle : ©. Sdîeper, 2lrd)ite!t,
2tnbermatt.

Arbeiten für bie Dral)tfeilbabn „3Ruotta«=2Ruratgl" b. Samabett.
Der gefamte Oberbau an ©cbroeÙen unb ©Lienen, foroie bas
SRottniaterial, Drat)tfeil unb oie uiedjautfdjeu ©inridjtungen an
bie 8. oon StoII'fdjen ©tfettroerEe, fjiltale ©iefjerei Sem; bie
eleïtrifdjen Straft- unb Seteud)tungs=3nfta£Iationen an bie Com-
pagnie de l'Industrie électrique et mécanique in @enf ; bie fümt-
liefen Untere, Ober= unb ôodjbaittett an bie Saufirtua £)einrieb
(Sberijarb unb §an« Stehler in Safel. Die glätte biefer §od)=
bauten finb oon Strdjiteft Sîeuïomm in Safet entroorfen, bie=

jenigen ber gefamten Satpiantage mürben oon pgenteur pf.
©nglert in Safet ausgearbeitet, bent attd) bie gefamte Sauteitung
übertragen rourbe.

Sroteftantifcbe Stirpe unb tßfarrpan« in Salëtpat. Die @rb=,
9Raurer=, ©teint)auer= unb Serpu^arbeiten an Slenfer, ©raber &
Sie. in Siberift.

Umbau ber ©t. 2Rid)aet«tapeltc in ©tmetbaben. Die ©rb= unb
D.Tiaurerarbeit an ÜouiS SERäber, Saben ; bie Steinbauerarbeit an
3t. dtegensburger, Saben. Sauteitung: 2t. Setfdjon, 2lrd)itett,
Saben.

Die 3Kaurerarbeiten fiir ben Umbau be« Ofenbaufeé int ©a«=
itttb SCaffermert ©tarn? an SHubolf ©tüjii=2tebti, ©taruS. Sau=
teitung: fjetiç pnmpSRorini, ©ttnenba.

Pr bie Lieferung «on ©eftcltcn in bas neue .Raiiton«dllrd)i«=
gcbänbe in ©bur ftnb fed)s Offerten eingegangen, barunter sroei
für bie Sieferung eiferner unb oier für bie Lieferung Ijöherner
©eftette. Der Steine iRat befdjtof? : 1. es fotlen bie ©eftette in
©ifenfonftruttion angefdjafft roerben; 2. bie Sieferung berfelbeit
mirb gemäß bereu Offerte ber 3Rafd)inenbaro®efeüfd)aft Safet
(Sürgin) übertragen.

©rftcltung einer Srunncnteitung fiir bie St ä fereig e f e II f rtt a f t prft
bei tDbunftctten an §. ©teiner, ©pengtermeifter unb Unternehmer
in .Sjerjogenbucbfee.

fäfereigebänbe unb ©cptDetneftallung in 2!ägelt«I)itb (SRättoil).
@rb=, 9Raurer=, @ranit=, Sunftftein=, plumer» unb ©djreiner»
arbeiten an SBeibet in ©chroarjenbad) unb Srübmeiter in SBiten ;
Dederarbeit an @. 2Beber, Dobel; ©pengterarbeit an @. äRütter,
©rtEon ; ©laferarbeiteit an @. ©igfrieb, Sraunatt ; ©djtofferarbeit
an Stfsegger, SSRärroit. Sauteitung: ©buarb Sraudjti, Serg.

®arteneinfriebigmtg beim Sfarrbait? füttmiten (Dburgau). Die
Maurerarbeit an SôilÇ. Sôettftein, ©iittmiten ; ©cfytofferarbeit an
$5ob- SBirtb, Oberftammbeint.

Sieferung einer peitreppe «on ©ranit für bie Sirtbgemeinbc
Sengnau (ÜJtaurermeifter Qof. ©titer in peienroit bei Saben) an
£>. ©djuttbep, ©ranitmer!, 8a«orgo.

Umbau be« IReftaurant« tum ©atmen unb yteubau ber ©tbeune
in iHbeinfutj bei Saufenbiirg. 2ttte 2lrbeiten ait Q. ©rite, San--
meifter, Seibftabt.

SubtiEationen beg ©dpoeijer. ©eroerbeoereing) Sir. 5

Die ütugfübrnng ber Driangutation IV. Orbnung im Sejirt
21rle«bciid on 3- ©utter, Sureau für geobätifdje 2trbeiten in 3ürtd).

Umbau ber Sabentofatitäten unb be« 2ßobnbaufe« «on Scbrer
CSitb enb erg er=SteIIer in 3««50(f). ©amtliche 2trbeiten an 3- ©me,
Saumeifter, Seibftabt.

©rftettung eine« Ratbetofen« unb Rodibcrbee im ©tbnlbaufe
Soittmi« (Dburgan) an 3- 3Raueh, ôafttermeifter, SUtapingen.

Sieferung neuer Seftnbtung für bie ïlilittelfcbule in ©ngetbnrg
bei ©t. ©attèn an ©mit ©berte, med), ©djreinerei, ©ttgelburg.

©rftettung einer ©trabe in pbaj bei Àlint« in einer Sänge
oon jirta 500 m an Siandji & ©o. in fftims.

Die Sïûbellefluttgen im 8tmploit. 3m @implontuntteI
ftnb gleid^eitig mit bem iBatjngeteife fedjë Äabel ju
legen. Sie roerben in einem Äanale am fÇufse

nörblicl)cn ÎBiberlagerê in ©anb gebettet unb mit Ded=
platten abgefdjloffen. ©ineö biefer Äabel ift für bie
eibgenöffifetje bejro. internationale Delegrapljenlittie, eineê

für ben I8al)utclegrapl)en, eineê für baë ïelep£)on,
eineê für bie ©locÉenfignale, eineê für baê Stoiffpftem
unb enblitf) ein ©tarfftromfabel für bie Seleut^tung
im Sonern beê Dunnelê. Diefc $abel foften runb gr.
500,000 unb roerben in ©tücfen bon einem Kilometer
geliefert. Ilm fie gegen geuctpigfeit abjuft^lie^en, roerben
.bie Sabet mit ©d)u|püllen berfeljen, roie bie inê ÜJieer

berfenften Delegrap|ettfabel ober loie bie Säbel im
©ottffarbtunnel.

©i^ulliauêbauten in gürii^. Der ©tabtrat bon
ßüridtj beranfd^lagt bie Äoften ber projezierten bier
neuen ©dbulbäufer, roobon biejenigen für bie Streife III
unb IV im Qa^re 1907 eröffnet toerben fotlen, auf
3,360,000 ffr. SBäbrenb ben le|ten jetin Sauren ^at
bie ©tabt für ©dfjulfjauêneu» unb Umbauten, rooburd^
180 ^laffenjimmer geroonnen rourben, 8,762,650 ffr.
becauêgabt. SSom ©co^en ©tabtrat bedangt bie 93er=

toaltungêbe^ôrbe einen förebit bon 15,000 ffr. für @r*

Öffnung eineê öffentlid^en SBettbetoerbeê jur Srlangung
bon ißlänen für baê ©cfjuîljauê im Äreife IV unb für
ein ©ebäube für bie §ö^ere Döc^terfc^ule auf ber
Rolfen ißromenabe.

53auwefen in ^üri^. @in Snttiatiotomitee, an beffen
©pi^e baê 33augefcfjäft ffie^ & Sieut^olb unb ber
fdfjtbeigerifdje SSertretec ber ffirma Êarl in Sena,
£>err IRub. Oolbluft in 3«"^ fietjen, beabftd^tigt ben
Sau eineê öffentlichen aftronomif^en Obferbatoriumê
mit hohem Sluêfichtêturm in Serbinbung mit einem
©efdhaftêhauê auf bem SBerbmühleareal. @ê tjcmbelt
ftdh um bie ©rrichtung einer „Urania", einer Sollê»
fternroarte bon folcher @röfje unb Anlage, bafe fämt=
lithe für baê grofje ißublifum intereffanten aftronomiföhen
^Beobachtungen am 9Zaththimmel gemacht roerben tonnen
unb bie Snftaüation tagëûber alê unübertreffliche Sluê=

ftdhtêftation benu^bar ràare, inbem ber Dürrn fo hoch
œirb, bajs man oon beffen Plattform auê bie ganje
©tabt, ben ©ee unb baê obere liimmattal überbliden
tann. Daê (Srunbîapital ift auf gr. 400,000 angefejjt,
roobon bereitê bie §älfte feft übernommen ift.

Die projeftierte 9îiefenbûhn foil nicht eine Sofomotib-
bahn mit gahmmbfçhiene roerben, fonbern eine elettrif th
betriebene Seilbahn. Der liefen ift, roie baê
technifçhe Outadhten fagt, für baê ©eilbahnfpftem unge=
roöljnlich günftig geformt. Daju ift biefeê ©hftem bon
gro|er Setriebêfidherheit unb gefiattet eine iReihe anbetet
roejentlicher Sorteile: geringe Sau» unb Setriebêfoften,
niebrige Darife, einfachen Setrieb, feljr gerinjgen ^raft»
bebarf unb angenehme ruhige ffahrt. Sor einem Sier»
teljahrhunbert rourbe in ßaufanr.e bie erfte ©eilbahn
in ber ©chweij gebaut, feither ftnb 28 neue berartige
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liche Einrichtungen eine wohltätige Wirkung erreicht
werden konnte.

Der Regierungsrat ersucht den Großen Rat, seinen

Darlegungen zuzustimmen und beantragt, den Bericht
zu Protokoll zu nehmen.

Nrbetts- un<l Mferungs-Ueberttagungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nachdruck verbàn.

Die elektrische Beleuchtungsanlage im Simplontuimel und den

Bahnhöfen Brig und Jfelle wurde der „Eowp-csnie <le l'Iuàustrie
sieetriyue et Neeanigue (le klenève" übertragen. (Für diese
Beleuchtungsanlagen ist eine Kraft von mindestens 4M erfor-
derlich).

Lieferung und Montiernng der Eisenkonstruktion für eine neue
Brücke über die Thur bei Andclfingen (Winterthur-Schafshauscn) an
die Mechanische Werkstätte Döttin'gen.

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich hat den Bau einer
ochspannungsleitung vom Albishof nach dem Uetliberg au die
irnia Gust. Goßweiler à Cie. in Bendlikon übertragen.

Konviktgcbäude und Kapelle des Kollegiums in Altdors (Uri).
Schreinerarbeiten au Emil Denier und Joseph Jauch, mechan.
Schreinereien, in Bürglen; für die Kapelle an Fridolin Gisler,
mechan. Schreinerei in Unterschächen, und Friedrich Jnfanger,
Schreiner in Flüelen; Verputzarbeilen am Zeughausumbau an
F. Donauer und Peter Baumaun, Baugeschäft, Altdorf; Abort-
und Waschanlagen an Johann Baumann, Schlossereigeschäft, in
Altdors; Malerarbeiten an Karl Renner, Dekorationsmaler, in
Altdorf; Parquetböden an Josef Gisler-Wipfli, Bodenleger, in
Altdorf; Plättliböden im Konviktgebäude an F. Donauer und
Peter Baumann, Baugeschäft, Altdorf; Asphaltarbeiten au H.
Racina, Luzern; Schlosserarbeiten an Johann Baumann, Schlosser-
meister, Altdorf. Bauleitender Architekt: Joh. Müller, Kantons-
baumeister, Luzer». Aufsicht und Kontrolle: G. Meyer, Architekt,
Andermatt.

Arbeiten für die Drahtseilbahn „Muottas-Muraigl" b. Samaden.
Der gesamte Oberbau an Schwellen und Schienen, sowie das
Rollmaterial, Drahtseil und oie mechanischen Einrichtungen an
die L. von Roll'schen Eisenwerke, Filiale Gießerei Bern; die
elektrischen Kraft- und Beleuchtungs-Jnstallationen an die (!om-
pagaie âe ('Industrie eleetrigus et mseaaigue in Genf; die sämt-
lichen Unter-, Ober- und Hochbauten an die Baufirma Heinrich
Eberhard und Hans Keßler in Basel. Die Pläne dieser Hoch-
bauten sind von Architekt Nenkomm in Basel entworfen, die-
jenigen der gesamten Bahnanlage wurden von Ingenieur Jos.
Englert in Basel ausgearbeitet, dem auch die gesamte Bauleitung
übertragen wurde.

Protestantische Kirche und Pfarrhaus in Balsthal. Die Erd-,
Maurer-, Steinhauer- und Verputzarbeiten an Renfer, Graber à
Cie. in Biberist.

Umbau der St. Michaelskapcllc in Ennetbaden. Die Erd- und
Maurerarbeit an Louis Mäder, Baden; die Steinhauerarbeit an
A. Regensburger, Baden. Bauleitung: A. Betschon, Architekt,
Baden.

Die Maurerarbeiten für den Umbau des Ofenhauses im Gas-
und Wasserwerk Glarus an Rudolf Stüßi-Aebli, Glarus. Bau-
leitung: Felix Jenny-Morini, Ennenda.

Für die Lieferung von Gestellen in das neue Kantons-Archiv-
gcbäudc in Ehur sind sechs Offerten eingegangen, darunter zwei
für die Lieferung eiserner und vier für die Lieferung hölzerner
Gestelle. Der Kleine Rat beschloß: 1. es sollen die Gestelle in
Eisenkonstruktion angeschafft werden; 2. die Lieferung derselben
wird gemäß deren Offerte der Maschinenbau-Gesellschaft Basel
(Bürgin) übertragen.

Erstellung einer Brunnenleitung für die Käsercigcsellschafl Forst
bei Thunstctten an H. Steiner, Spenglermeister und Unternehmer
in Herzogenbuchsee.

Käsereigebände und Schweinestallung in Nägelishub (Märwil).
Erd-, Maurer-, Granit-, Kunststein-, Zimmer- und Schreiner-
arbeiten an Weibel in Schwarzenbach und Brühweiler in Wilen;
Deckerarbeit an E. Weber, Tobel; Spenglerarbeit an E. Müller,
Erikon; Glaserarbeiten an E. Sigfried, Braunau; Schlosserarbeit
an Bißegger, Märwil. Bauleitung: Eduard Brauchli, Berg.

Garteneinfriedigung beim Pfarrhaus Hüttwilen (Thurgau). Die
Maurerarbeit an Wilh. Wettstein, Hüttwilen; Schlosserarbeit an
Joh. Wirth, Oberstammheini.

Lieferung einer Freitreppe von Granit für die Kirchaemeindc
Lenanau (Maurermeister Jos. Suter in Freienivil bei Baden) an
H. Schultheß, Granitwerk, Lavorgo.

Umbau des Restaurants zum Salmen und Neubau der Scheune
in Rheinsulz bei Laufcnburg. Alle Arbeiten an I. Erne, Bau-
meister, Leibstadt.
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Die Ausführung der Triangulation IV. Ordnung im Bezirk
Arlesheim an I. Sutter, Bureau für geodätische Arbeiten in Zürich.

Umbau der Ladenlokalitäten und des Wohnhauses von Lehrer
Eichenberger-Keller in Zurzach. Sämtliche Arbeiten an I. Erne,
Baumeister, Leibstadt.

Erstellung eines Kachelofens und Kochherdes im Schulhausc
Lommis (Thurgau) an I. Manch, Hafnermeister, Matzingen.

Lieferung neuer Bestuhlung für die Mittelschule in Engelburg
bei St. Gallen an Emil Eberle, mech. Schreinerei, Engelburg.

Erstellung einer Straße in Fidaz bei Flims in einer Länge
von zirka 500 m an Bianchi à Co. in Flims.

Verschiedenes.
Die Kabellegungen im Simplon. Im Simplontunnel

sind gleichzeitig mit dem Bahngeleise sechs Kabel zu
legen. Sie werden in einem Kanäle am Fuße des

nördlichen Widerlagers in Sand gebettet und mit Deck-

platten abgeschlossen. Eines dieser Kabel ist für die
eidgenössische bezw. internationale Telegraphenlinie, eines
für den Bahntelegraphen, eines für das Telephon,
eines für die Glvckensignale, eines für das Blocksystem
und endlich ein Starkstromkabel für die Beleuchtung
im Innern des Tunnels. Diese Kabel kosten rund Fr.
500,000 und werden in Stücken von einem Kilometer
geliefert. Um sie gegen Feuchtigkeit abzuschließen, werden
.die Kabel mit Schutzhütten versehen, wie die ins Meer
versenkten Telegraphenkabel oder wie die Kabel im
Gotthardtunnel.

Schulhausbauten in Zürich. Der Stadtrat von
Zürich veranschlagt die Kosten der projektierten vier
neuen Schulhäuser, wovon diejenigen für die Kreise III
und IV im Jahre 1907 eröffnet werden sollen, auf
3,360,000 Fr. Während den letzten zehn Jahren hat
die Stadt für Schulhausneu- und Umbauten, wodurch
180 Klassenzimmer gewonnen wurden, 8,762,650 Fr.
Verausgabt. Vom Großen Stadtrat verlangt die Ver-
waltungsbehörde einen Kredit von 15,000 Fr- für Er-
öffnung eines öffentlichen Wettbewerbes zur Erlangung
von Plänen für das Schulhaus im Kreise IV und für
ein Gebäude für die Höhere Töchterschule auf der
Hohen Promenade.

Bauwesen in Zürich. Ein Initiativkomitee, an dessen

Spitze das Baugeschäft Fietz à Le ut hold und der
schweizerische Vertreter der Firma Carl Zeiß in Jena,
Herr Rud. Goldlust in Zürich stehen, beabsichtigt den
Bau eines öffentlichen astronomischen Observatoriums
mit hohem Aussichtsturm in Verbindung mit einem
Geschäftshaus auf dem Werdmühleareal. Es handelt
sich um die Errichtung einer „Urania", einer Volks-
sternwarte von solcher Größe und Anlage, daß sämt-
liche für das große Publikum interessanten astronomischen
Beobachtungen am Nachthimmel gemacht werden können
und die Installation tagsüber als unübertreffliche Aus-
sichtsstation benutzbar wäre, indem der Turm so hoch
wird, daß man von dessen Plattform aus die ganze
Stadt, den See und das obere Limmattal überblicken
kann. Das Grundkapital ist auf Fr. 400,000 angesetzt,
wovon bereits die Hälfte fest übernommen ist.

Die projektierte Niesenbahn soll nicht eine Lokomotiv-
bahn mit Zahnradschiene werden, sondern eine elektrisch
betriebene Seilbahn. Der Niesen ist, wie das
technische Gutachten sagt, für das Seilbahnsystem unge-
wöhnlich günstig geformt. Dazu ist dieses System von
großer Betriebssicherheit und gestattet eine Reihe anderer
wesentlicher Vorteile: geringe Bau- und Betriebskosten,
niedrige Tarife, einsachen Betrieb, sehr geringen Kraft-
bedarf und angenehme ruhige Fahrt. Vor einem Vier-
teljahrhundert wurde in Lausanne die erste Seilbahn
in der Schweiz gebaut, seither sind 28 neue derartige
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